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N ach den Anlaufphasen in den verschiede-
nen Projekten fand auch eine Kontakt-
aufnahme untereinander statt, die in eine

regelmäßige Kooperation mündete. Ziel war es
dabei, die Entwicklungen in den jeweiligen Pro-
jekten/Arbeitsgruppen zu reflektieren und die ge-
wonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen auszu-
tauschen. In den letzten drei Jahren fanden jähr-
liche Tagungen statt, an denen die Kolleginnen
aus den drei Städten teilnahmen. Dabei entstand
auch der Gedanke, unsere Erkenntnisse über und
die Notwendigkeiten für eine frauenspezifische
Straffälligenarbeit der Fachöffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. 

1. Entstehung einer eigenständigen
Straffälligenhilfe von und für Frauen

1.1. Berlin
Das Frauenprojekt bei den Sozialen Diensten –

Gerichts- und Bewährungshilfe – Berlin wurde
am 01.07.1992 auf Initiative der Mitarbeiterin-
nen und des damaligen Dienststellenleiters ein-
gerichtet. In der davor üblichen Arbeit sowohl
mit Männern als auch mit Frauen wurde insbe-
sondere eine Mitarbeiterin des jetzigen Frauen-

projektes zunehmend darauf aufmerksam, wel-
che Unterschiede bei Frauen und Männern im
Umgang mit Kriminalität auftreten:
• eine andere Deliktstruktur
• eine andere Reaktion auf strafrechtliche Maß-

nahmen
• andere Auswirkungen von strafrechtlichen

Maßnahmen
• andere Schwerpunktsetzung im Beratungsge-

spräch
• andere Bedürfnisse und Ansprüche an die Be-

raterin
• und nicht zuletzt die eigene unterschiedliche

»Investition« in dem Beratungsprozeß.

Aus den Erkenntnissen, Erfahrungen und der
Auseinandersetzung mit den anderen (jetzigen)
Mitarbeiterinnen des Projektes entstand im Mai
1993 eine Konzeption, die Grundlage für die
frauenspezifische Straffälligenarbeit des Projektes
ist. In zahlreichen Fachgesprächen mit Kollegin-
nen innerhalb und außerhalb Berlins wurden die
Arbeitsansätze an der Realität überprüft, in Frage
gestellt, verändert und fortentwickelt. In ständi-
ger Supervision wurde das eigene berufliche
Handeln reflektiert.

Die gültigen Grundsätze der Arbeit sind:
• Parteilichkeit
• Betroffenheit
• Ganzheitlichkeit
• sowie Gleichberechtigung und Gleichverantwort-

lichkeit im Team.

Die Grundsätze der Parteilichkeit und Betroffen-
heit bedurften insbesondere im Zusammenhang
mit den gesetzlichen Aufgaben der Gerichts- und
Bewährungshilfe immer wieder der Erklärung.
Angesichts patriarchaler Machtstrukturen heißt
Parteilichkeit nach außen gegen gesellschaftliche
Diskriminierung anzutreten und ist somit eine
politische Werthaltung und keine Methode,
ebensowenig ein Paktieren und Verschwestern.
»Parteilichkeit ist das Resultat von Erfahrungen
und Wissen. Um parteilich sein zu können, muß
sich die Beraterin ihrer eigenen Verstrickung in
das patriarchale System bewußt sein…« »Partei-

lichkeit wird von der Beraterin immer wieder
neu hergestellt, indem sie ihr Wissen darüber,
wie sich Herrschaftsverhältnisse in die Psyche
einschreiben, mit der Kenntnis der Lebensge-
schichte, der Situation und den Äußerungen der
Klientin verknüpft.« (Bilden, 1991, S. 17)

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsansatz be-
deutet Betroffenheit die Bewußtheit und eigene
Erfahrung von unterdrückenden und diskrimi-
nierenden Strukturen. Die eigene rollenspezifi-
sche (weibliche) Sozialisation eröffnet einen an-
deren, oft kürzeren Weg des Verstehens und hat
nichts mit Verlust von professioneller Distanz zu
tun. Die »Enthierarchisierung« in der Arbeits-
gruppe erfordert von jeder Mitarbeiterin ein ho-
hes Maß an Verantwortlichkeit und Identifika-
tion mit den Inhalten und der Organisation.
Konfliktbereitschaft ist ebenso wie Toleranz im
Umgang mit den Stärken und Schwächen der
einzelnen gefragt. Hinsichtlich der praktischen
Arbeit mußte von Beginn an mit wechselnden
Anforderungen umgegangen werden. Geblieben
ist die konzeptionell festgehaltene »Durchgehen-
de Hilfe«. Der vorgesehene Schwerpunkt der Ge-
richtshilfetätigkeit – im Vorfeld der Verurteilung
– hat sich auf Grund einer veränderten Auftrags-
lage auf die Bearbeitung von Geldstrafenvoll-
streckungen verschoben. Inzwischen können wir
uns wieder stärker den ursprünglichen Aufgaben
widmen (durch Veränderungen in der Personal-
struktur innerhalb der Dienststelle).

1.2. Bremen
Die Arbeitsgruppe für Frauen in Bremen, die

seit 1985 existiert, ist in die Sozialen Dienste der
Justiz beim Landgericht Bremen eingebunden.
Die Sozialen Dienste der Justiz entstanden 1992
mit der Neuorganisation der Bewährungshilfe
für Erwachsene, Gerichtshilfe und Bewährungs-
hilfe für Jugendliche und Heranwachsende. Es
wurden kleine Arbeitseinheiten gebildet, die
nach dem Regionalprinzip durchgehende Hilfen
anbieten. Bereits vor der Neuorganisation war
die Arbeitsgruppe Frauen (AGF) seit 1985 als Pro-
jekt überregional für die Stadt Bremen für straf-
fällig gewordene Frauen zuständig. Die Mitarbei-

Zu unterschiedlichen Zeit-
punkten entstanden in Berlin,
Lübeck und Bremen ähnliche
Konzeptionen für eine Straf-
fälligenarbeit für und mit
Frauen. Der folgende Artikel
beschreibt die Arbeitsgruppen
in Berlin und Bremen ausführ-
licher, um exemplarisch justizi-
elle Straffälligenarbeit für und
mit Frauen darzustellen.
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terInnen der AGF nehmen die gesetzlichen Auf-
gaben der Bewährungshilfe für Jugendliche und
Heranwachsende, für Erwachsene, der Führungs-
aufsicht und der Gerichtshilfe wahr. Die Ge-
richtshilfetätigkeit bindet ca. die Hälfte der Kapa-
zitäten. In der Regel geht es bei den Gerichts-
hilfeaufträgen um die Vermeidung von Ersatz-
freiheitsstrafen. Allerdings beinhaltet das
grundsätzlich keine Vermittlung von gemein-
nütziger Arbeit. Diese Tätigkeit ist bereits seit
1984 in Bremen einem freien Träger übertragen.

Zusätzlich wird eine wöchentliche Sprech-
stunde in der Haftanstalt für inhaftierte Frauen
angeboten, mit der Intention, weitere Haft zu
vermeiden bzw. zu verkürzen. Ziel in der Betreu-
ungsarbeit soll es sein, die Klientinnen in andere
Hilfesysteme einzubinden, um sie so bald wie
möglich aus dem Bereich der Justiz abzulösen.
Klientinnen der Arbeitsgruppe sind Frauen, für
die gemäß eines gesetzlichen Auftrages eine Zu-
ständigkeit besteht. Darüber hinaus bietet die
AGF allen straffällig gewordenen Frauen auf
Wunsch Beratung und/oder Betreuung an. Die
Arbeit orientiert sich nicht an den traditionellen
Abläufen des Strafverfahrens und der Strafvoll-

streckung, sondern stellt die Lebenssituation der
straffällig gewordenen Frauen in den Mittel-
punkt. Ausgehend von dem Prinzip der durchge-
henden Betreuung soll die Lebenslage und damit
die Sozialprognose der Klientinnen durch früh-
zeitige und kontinuierliche sozialarbeiterische
Angebote verbessert werden. 

2. Hintergründe für Frauendelinquenz 

2.1. Kriminalitätsbelastung
In allen Nationen, Altersgruppen und zu allen

Zeitpunkten, da Kriminalität erfaßt wurde – und
bei fast allen Straftatsbeständen –, weisen Frauen
eine geringere Kriminalitätsbelastung auf als
Männer. Der Anteil der Frauen an der Gesamtkri-
minalität in der westlichen Welt beträgt seit Jah-
ren ca. 20 Prozent. Betrachten wir die Zahlen der
inhaftierten Frauen in Deutschland, ist der Anteil
(drei bis fünf Prozent aller Inhaftierten sind Frau-
en) verschwindend gering.

THEMEN
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Anteil von Frauen bei den Tatverdächti-
gen, Verurteilten und Gefangenen 
(Angaben in Prozent):

Quellen: polizeiliche Kriminalstatistik, Strafverfol-
gungsstatistik, Strafvollzugsstatistik 1988

Die Tatverdächtigenstatistik von 1996 weist
die gleichen Zahlen aus, so daß davon auszuge-
hen ist, daß auch die anderen Angaben noch
heute aktuell sind. In allen drei Bereichen sind
Frauen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil
unterrepräsentiert. Die Statistiken haben sich in
den vergangenen Jahren nicht wesentlich ver-
ändert. 1995 hat zum Beispiel das Statistische
Landesamt Bremen wie folgt erhoben:

15,6 Prozent aller StGB Verurteilten waren weib-
lich,
10 Prozent aller nach JGG Verurteilten waren
weiblich.
Der Anteil der Frauen bei Diebstahl- und Unter-
schlagungsdelikten gem. §§ 242-248c StGB be-
trug:

22,6 Prozent der nach StGB Verurteilten,
10,1 Prozent der nach JGG Verurteilten.

Der Anteil der Frauen bei anderen Vermö-
gensdelikten gem. §§ 257–305a StGB betrug:

19 Prozent der nach StGB Verurteilten,
14,4 Prozent der nach JGG Verurteilten.

Der Anteil der Frauen bei Straftaten, die gegen
eine Person gerichtet sind, außer im Straßenver-
kehr (gem. §§ 169–173, 185–241a außer §§ 222
u. 230 in Verbindung mit Verkehrsunfall) be-
trug:

8,2 Prozent  der nach StGB Verurteilten,
10,8 Prozent der nach JGG Verurteilten.

Der Anteil der Frauen bei Straftaten wie Raub
und Erpressung (gem. §§ 249–255, 316a StGB)
und gemeingefährliche Straftaten außer im
Straßenverkehr (gem. §§ 306–323c außer 315b, c,
316a u. 323a in Verbindung mit Verkehrsunfall)
betrug:

6,1 Prozent der nach StGB Verurteilten,
7,4 Prozent der nach JGG Verurteilten.

Anhand der Zahlen wird deutlich, daß sich
Frauenkriminalität überwiegend im Bereich
Diebstahl und anderen Vermögensdelikten zeigt
und den leichteren Tattypen zuzuordnen ist.
Selbst in Bereichen, in denen sie quantitativ
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überdurchschnittlich auffallen, sind sie entspre-
chend ihrem Anteil in der Gesellschaft unterre-
präsentiert. Darüber hinaus zeigt sich, daß der
Anteil der Frauen an Gewaltdelikten kaum eine
Rolle spielt.

2.2. Erklärungsansätze
Zur Frage, warum der Anteil der Frauenkrimi-

nalität an der Gesamtkriminalität so gering aus-
fällt, gibt es verschiedene theoretische Er-
klärungsansätze. Neuere sozialwissenschaftlich
orientierte Erklärungsansätze beziehen sich im
wesentlichen auf die unterschiedliche Stellung
von Männern und Frauen in der Gesellschaft.
Weit verbreitet ist die These, die von einer ge-
schlechtsspezifischen Sozialisation ausgeht.
Über die entsprechenden Rollen wird vermittelt,
den Fortbestand der Familie zu sichern und die
Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern auf-
recht zu erhalten. Kriminalität wird als aktive
Problemlösungsstrategie eingeordnet, die im
Rahmen von erlerntem Rollenverhalten über-
wiegend von Männern angewandt wird. Abwei-
chendes Verhalten von Frauen äußert sich weni-
ger im Bereich der Kriminalität als in den Berei-
chen Krankheit und Sucht.

Nach einer zentralen These eines weiteren Er-
klärungsansatzes spiegelt das Strafrecht nur die
Differenz zwischen den Geschlechtern wider, in-
dem es zwischen öffentlicher und privater Sphä-
re trennt bzw. sie den Geschlechtern zuordnet.
Unser Strafrecht erfaßt die weiblichen und
männlichen Lebensbereiche in unterschiedli-
cher Weise. Frauen sind, historisch betrachtet,
nicht die eigentlichen Adressatinnen des Straf-
rechts, denn die kontrollierende und sanktio-
nierende Funktion des Gesetzes nimmt für den
weiblichen Lebenszusammenhang nur eine ge-
ringe Bedeutung ein. Zum Zeitpunkt der Entste-
hung des Strafgesetzbuches im vorigen Jahrhun-
dert hatten Frauen kaum oder keine eigene
Rechtsposition (zum Beispiel Vormundschaft
durch den Vater oder Ehemann, keine Verfü-
gungsgewalt über ihr Vermögen oder Einkom-
men, kein Wahlrecht etc.). Das Strafrecht
schützt vorwiegend männliche Interessen wie
Wirtschaft und Staatsverwaltung. Noch heute
sind Frauen und Männer in der gesellschaftli-
chen Realität nicht gleichberechtigt. Da Frauen
nicht die gleichen Positionen wie Männer in-
nehaben, kann gesagt werden, daß das Straf-
recht vornehmlich ein Kontrollinstrument über
die männliche Population ist. Die Kontrolle der
Frauen findet stärker im Privaten statt. Die Kri-
minalisierung stellt nur ein Mittel der sozialen
Kontrolle von Frauen dar.

Wenn das Strafrecht überwiegend auf die In-
teressen und die Regulierungsbedürfnisse der
männlichen Lebenswelt zugeschnitten ist, folgt
daraus, daß der Frauenanteil bei der Krimina-
litätsbelastung insgesamt so gering ausfallen
muß. Weil Frauen vergleichsweise seltener straf-
fällig sind, sind auch der Sanktionsapparat und
die Hilfsangebote in der Straffälligenarbeit nicht
auf die weiblichen Lebenszusammenhänge zu-

»Das Strafrecht schützt
vorwiegend männliche

Interessen wie Wirtschaft und
Staatsverwaltung. Noch heute

sind Frauen und Männer in der
gesellschaftlichen Realität

nicht gleichberechtigt«

https://doi.org/10.5771/0934-9200-1998-2-17 - Generiert durch IP 216.73.216.168, am 22.06.2026, 02:57:22. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-1998-2-17


Bei der Beratung und Begleitung straffällig ge-
wordener Frauen ist die Methode der Aufsuchen-
den Sozialarbeit von grundlegender Bedeutung,
da sie auf die Konfrontationen mit der Justiz in
der Regel mit starker Verunsicherung reagieren.
Abwehrmechanismen wie Resignation, Depres-
sionen und Verdrängung sind häufig die Folge.
Hausbesuche sind deshalb ein wichtiger und
breiten Raum einnehmender Bestandteil der Ar-
beit. Die Frauen in ihrer Lebenswelt und Privat-
sphäre aufzusuchen, verhilft ihnen zu größerer
Sicherheit im Gespräch und trifft deshalb auf
große Zustimmung.

3.3. Durchgehende Hilfe
Ausgehend von dem Prinzip der Durchgehen-

den Hilfe soll sich die Arbeit nicht an den tradi-
tionellen Abläufen des Strafverfahrens und der
Strafvollstreckung orientieren, sondern statt des-
sen die Lebenswelt der straffällig gewordenen
Frauen in den Mittelpunkt stellen. Durch früh-
zeitige und kontinuierliche sozialarbeiterische
Angebote und Aktivitäten sollen die Lebenslage
und die Sozialprognose der Frauen verbessert
werden. Diese sozialen Hilfen zielen insbesonde-
re im Vorfeld einer möglichen Verurteilung dar-
auf ab, Haft zu vermeiden, weitere Straffälligkeit
zu verhindern sowie dem Gericht oder der
Staatsanwaltschaft verfahrensrelevante Vorschlä-
ge und Maßnahmen anzubieten. Die Position
der Klientinnen im Strafverfahren soll generell
unterstützt und gestärkt werden.

Die durchgehende Hilfe umfaßt den gesamten
Zeitraum vom Abschluß der staatsanwaltlichen
Ermittlungsarbeit bis zum Ende einer eventuellen
Bewährungszeit. Sie schließt damit Zeiten ein,
die sonst ungenutzt verstreichen würden, ist
aber gerade in diesen Übergangszeiten von der
freiwilligen Mitarbeit der Klientin bestimmt. Das
Arbeitsprinzip der Durchgehenden Hilfe beinhal-
tet, daß die MitarbeiterInnen ihre jeweilige Rolle
und justitielle Funktion, in der sie gerade tätig
sind, den Klientinnen gegenüber deutlich kenn-
zeichnen.

3.4. Vernetzung
Ziel der Vernetzung ist es, die straffällig gewor-

denen Frauen so bald wie möglich aus dem Be-
reich der Justiz abzulösen und sie statt dessen,
sofern nötig, in andere Hilfssysteme einzubin-
den. Dies setzt eine enge Kooperation und Koor-
dination mit MitarbeiterInnen der Freien Straf-
fälligenhilfe sowie anderen Trägern mit frau-
enspezifischen Angeboten voraus. Über den
konkreten Einzelfall hinausgehend sind sowohl
regionale wie überregionale Kontakte für die
Weiterentwicklung der inhaltlichen Arbeit wich-
tig, um die besondere Lebenssituation straffällig
gewordener Frauen mehr in das Blickfeld der kri-
minalpolitischen und frauenpolitischen Öffent-
lichkeit zu rücken und für diesen Personenkreis
adäquate Konfliktlösungsstrategien entwickeln
zu können. Hierzu bedarf es geeigneter Bünd-
nispartnerInnen auch im nichtjustiziellen Um-
feld. 

4. Bilanz der bisherigen Arbeit

4.1. Berlin
Das Frauenprojekt bei den Sozialen Diensten

der Justiz wurde eingerichtet in einer Zeit, in der
diese Thematik politisch gestützt wurde und in
der, insbesondere in Berlin, Aufbaustimmung
herrschte. Diese machte sich unter anderem auch
an dem Stellenzuwachs innerhalb der Gerichts-
und Bewährungshilfe in Berlin deutlich. Das Frau-
enprojekt verfügte, unabhängig von der Fallzahl,
über 3,5 Stellen für die notwendige Projektarbeit.
In dieser Zeit entstanden bei den Sozialen Dien-
sten der Justiz auch andere »Spezialgruppen«, die
sich mit verschiedenen Schwerpunkten, wie zum
Beispiel Wohnraum- und Arbeitsvermittlung,
Schuldenberatung, Täter-Opfer-Ausgleich etc.,
auseinandersetzten. Das Thema Frauen-Straffälli-
gen-Hilfe war und ist innerhalb der eigenen Kolle-
genschaft ein sehr umstrittenes Gebiet, was sicher
auch damit zusammenhängt, daß die Besonder-

heiten der Frauenkriminalität nie ausreichend in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit bzw. Fachöf-
fentlichkeit gerieten. Die geringe Sozialschädlich-
keit und Gefährlichkeit der Frauendelinquenz war
eher Anlaß dafür, diese Problematik zu vernachläs-
sigen. Frauen galten und gelten als »pflegeleicht«,
sie richten keinen großen Schaden an, verhalten
sich allenfalls gegen ihre Rollenzuweisung. Aus
der praktischen Arbeit des Frauenprojekts wurde
deutlich, welche verheerenden Auswirkungen das
männlich orientierte System auf die Lebenswelt
von Frauen hat, und daß darauf in adäquater Wei-
se reagiert werden muß. Die Ergebnisse unserer
Arbeit führten zu einer positiven Resonanz von
Gerichten, der Staatsanwaltschaft, der Gnaden-
stelle und des Frauenstrafvollzuges. Darüberhin-
aus wurde bis heute ein erheblicher Anteil an
Haftvermeidung geleistet. Kontakte wurden gefe-
stigt, Kooperation erleichtert, auch in der Zusam-
menarbeit mit freien Trägern. Neben der allgemei-
nen Vernetzung wurden sehr spezielle Kooperati-
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geschnitten. Insofern ist damit zu rechnen, daß
ihre Lebenssituationen und -entwicklungen dort
keine Berücksichtigung finden.

3. Methodische Grundsätze

Trotz unterschiedlicher Organisations- und
Anbindungsstrukturen, fehlender vorgegebener
theoretischer Leitlinien im Sinne einer fundier-
ten und etablierten feministischen Kriminalitäts-
theorie und unterschiedlicher Entwicklungsbe-
dingungen der hier beschriebenen Frauenprojek-
te weisen die Erfahrungen in der praktischen
Arbeit elementare Gemeinsamkeiten auf. Mit
dieser Erkenntnis hat unser projektübergreifen-
der fachlicher Austausch eine neue Qualität er-
reicht. Über die Fortschreibung der inhaltlichen
Arbeit und die Reflexion von Arbeitsprozessen
vorort hinausgehend hat sich das Anliegen her-
auskristallisiert, einen einheitlichen frauenspezi-
fischen Arbeitsansatz mit entsprechenden Stan-
dards (weiter) zu entwickeln und die Notwendig-
keit einer strukturellen Verankerung in der
justitiellen Sozialarbeit aufzuzeigen. 

Voraussetzung dafür ist eine Werthaltung, ein
Weltbild der Beraterin, welches davon gekenn-
zeichnet ist, angesichts patriarchaler Machtstruk-
turen auch nach außen gegen gesellschaftliche
Diskriminierung von Frauen anzutreten. Die
Grundgedanken und Begrifflichkeiten durchzie-
hen den gesamten vorliegenden Artikel, sollen
aber an dieser Stelle nochmals gesondert be-
nannt und kurz erläutert werden.

3.1. Frauenspezifischer Ansatz 
Die Bezeichnung »Frauenspezifischer Ansatz«

umschreibt die spezielle Umgehensweise mit
straffällig gewordenen Frauen vor dem Hinter-
grund ihrer unmittelbaren Lebenssituation und
ihrer weiblichen Lebenswelt, die in hohem Maße
gekennzeichnet ist von struktureller Benachteili-
gung in allen Lebensbereichen, vielfältigen Ge-
walterfahrungen sowie materiellen und immate-
riellen Abhängigkeiten. Diese spezifischen Sozia-
lisations- und Lebensbedingungen von Frauen
machen eine andere Beratungsarbeit erforder-
lich. Die Frauen werden nicht auf den einzelnen
Aspekt der Straffälligkeit reduziert, sondern in
ihrer äußeren und inneren Lebensrealität wahr-
genommen. Eine frauenspezifische Beratung für
Frauen von Frauen impliziert ein gemeinsames
Selbstverständnis im Sinne von Erfahrungen, die
Männer nicht kennen oder nie erleben. Mit die-
ser Sichtweise ist eine strukturelle Betroffenheit
und Nähe verbunden, die jedoch nicht gleichzu-
setzen ist mit dem Verlust professioneller Di-
stanz.

3.2. Aufsuchende Sozialarbeit
Wie bereits festgestellt, machen die spezifi-

schen Sozialisations- und Lebensbedingungen ei-
nen anderen Umgang mit straffälligen Frauen er-
forderlich. Dabei müssen die Verhaltensweisen
der Frauen besondere Berücksichtigung finden.

»Diese spezifischen Sozialisa-
tions- und Lebensbedingungen
von Frauen machen eine ande-
re Beratungsarbeit erforderlich.
Die Frauen werden nicht auf
den einzelnen Aspekt der
Straffälligkeit reduziert,
sondern in ihrer äußeren und
inneren Lebensrealität
wahrgenommen«
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onsvereinbarungen getroffen (zum Beispiel im Be-
reich Tilgung von Geldstrafen durch Vermittlung
in freie Tätigkeit zur Vermeidung der Verbüßung
der Ersatzfreiheitsstrafe).

Eine Dokumentation wurde im Juni 1994 ver-
öffentlicht. Neben der Beschreibung der Ent-
wicklung wurden anonymisierte Daten der Situa-
tion der Klientinnen, der Verfahrensabläufe, der
Wirksamkeit der Methoden und Vernetzung und
Kooperation ausgewertet sowie eine Überprü-
fung der konzeptionellen Vorstellung vorgenom-
men. Ein Ergebnis der Auswertung war die Fest-
stellung, daß die betroffenen Frauen in auffälli-

gen Armutsverhältnissen lebten. Dies deckt sich
mit zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema
Armut in der BRD.

Die Zukunft der Arbeitsgruppe ist ungewiß.
Zum einen sollen die Büroräume (die Außenstel-
le) aufgrund von Einsparerfordernissen Anfang
1999 aufgegeben werden. Zum anderen steht zu
befürchten, daß dem Schwerpunkt Frauen-Straf-
fälligen-Hilfe innerhalb der Sozialen Dienste für
Justiz in Berlin keine Akzeptanz mehr entgegen-
gebracht wird. Die hohen Einsparerfordernisse
auch im Personalbereich müssen zwar nicht
zwangsläufig dazu führen, die Dienstgruppe
Frauenprojekt aufzulösen, zumal es sich um Be-
amtinnenstellen handelt, deutlich wird jedoch,
daß andere Inhalte in der Straffälligenhilfe be-
vorzugt werden. Obwohl sich die Arbeit in die-
sem Bereich bewährt hat, kann die Mißachtung
aller Themen, die Frauen betreffen, weitflächig
beobachtet werden. Insbesondere wenn es dar-

um geht, finanzielle Ressourcen vermeintlich
»sinnvoller« einzusetzen.

4.2. Bremen
Die Einstiegsphase in unsere jetzige Tätigkeit

prägte der politisch, administrative Wille, in Bre-
men die Bewährungs- und Gerichtshilfe neu zu
organisieren. Für die Erprobung verfahrensunab-
hängiger, ganzheitlicher und durchgehender Ar-
beitsformen wurde ein Frauenprojekt initiiert.
Somit kam uns in dieser Phase die Funktion des
»praxisbezogenen Vorreiters« zu. Wir lieferten
Fakten und Begründungen für die Neuorganisati-

on der Sozialen Dienste der Justiz. Es entstand
dadurch ein spezifischer Bereich der Straffälli-
genarbeit mit Frauen, der von uns in der prakti-
schen Tätigkeit auch erwünscht wurde. Darüber
hinaus flossen aber auch direkte Vorstellungen
der senatorischen Behörde in Form ihrer langfri-
stigen Planung ein. Damit wurden wir zum
Transmissionsriemen einer für den Bereich der
staatlichen Straffälligenarbeit in Bremen ange-
strebten Veränderung.

Nach dieser Initialphase, die zunächst auf der
Basis von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen rela-
tiv reibungslos verlief, stellte sich die Frage nach
der langfristigen Funktion des damaligen Frau-
enprojektes. Während die Begleitforschung die
Sinnhaftigkeit unseres Arbeitsansatzes erneut be-
legte, gerieten das Projekt und seine Mitarbeite-
rinnen zunehmend unter Kritik. Die Kritik kam
primär von KollegInnen, die dem traditionellen
Arbeitsansatz der Bewährungs- und Gerichtshilfe
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anhingen. Dabei konnte vielfach nicht von einer
sachbezogenen und kollegialen Auseinanderset-
zung gesprochen werden, sondern das Frauen-
projekt geriet zeitweise zum abzulehnenden und
nicht repräsentativen »Übel« der Gerichts- und
Bewährungshilfe. In dieser Phase fand auch bei
uns eine kontinuierliche ständige Reflexion un-
serer Tätigkeit statt, die aber auch die Unter-
schiede zur herkömmlichen Arbeitsform immer
deutlicher herausstellte.

Im Zuge der Neuorganisation der Sozialen
Dienste der Justiz im Jahre 1992 gelangten wir
aus dem Projektstatus in die Form einer Arbeits-

gruppe, die damit gleichbe-
rechtigter und nicht mehr weg-
zudenkender Bestandteil der
staatlichen Straffälligenarbeit
in Bremen wurde. Darüber hin-
aus ließ die entstandene Situati-
on es zu, selbstentwickelte Ar-
beitsschwerpunkte auszubau-
en. So initiierten wir neben den
Regelaufgaben ein Frauen-
wohnprojekt für unsere haft-
entlassenen Klientinnen,
richteten eine Sprechstunde bei
einem Drogenhilfeträger ein
und boten regelmäßig
wöchentlich eine Sprechstunde
für inhaftierte Frauen in der
hiesigen Justizvollzugsanstalt
an. Mit der Etablierung eröffne-
ten sich auch erweiterte Hand-
lungsmöglichkeiten für uns, so
daß neue Arbeitsschwerpunkte
von Jahr zu Jahr angestrebt
wurden. Sei es die Dezentrali-
sierung von Sprechstunden (in
der JVA und in einem anderen
Stadtteil), die Erhebung und
Auswertung von Vollstrek-
kungsverfahren im Rahmen
der Gerichtshilfe oder aber die
Auseinandersetzung mit der
Kriminalpolitik schlechthin. In

vielfältigen Bereichen konnten wir uns verstärkt
für unsere Klientinnen engagieren. Zwi-
schenzeitlich gab es auch Reaktionen anderer
Träger und Einrichtungen auf unsere Arbeit, die
bei uns den Eindruck begründeten, sowohl mit
dem frauenspezifischen Ansatz wie auch mit der
konzeptionellen Ausrichtung eine lange in der
Straffälligenarbeit bestandene Lücke ausgefüllt
zu haben. 

5. Konsequenzen für die zukünftige Arbeit

Aus dem bisher Dargestellten ergibt sich für
uns das gemeinsame Fazit, daß frauenspezifische
Angebote innerhalb der ambulanten Straffälli-
genhilfe fest integriert sein müssen. Dies bedarf ei-
ner intensiven und breiten Öffentlichkeitsarbeit
mit der Zielsetzung, spezialisierte Arbeitsgruppen
in allen Bundesländern zu etablieren.
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5.1. Spezialisierte Arbeitsgruppen für alle
Bundesländer

Die spezifische Sozialisation- und Lebensbe-
dingungen von (straffälligen) Frauen machen
eine andere Arbeit erforderlich. Finden sich Be-
nachteiligungen der Frauen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen, potenzieren sie sich durch das
weitere Stigma der Straffälligkeit. Insofern ist ein
besonderes Augenmerk für diese Zielgruppe in
der Gerichts- und Bewährungshilfe erforderlich.
Diese Besonderheiten sind nicht nur im Blick zu
behalten, sondern müssen sich auch in der all-
täglichen Praxis sichtbar und spürbar nieder-
schlagen. In der bundesweit üblichen Organisati-
onsstruktur der Gerichts- und Bewährungshilfe
bzw. Sozialen Dienste der Justiz ist dies nicht
umzusetzen. In diesen Strukturen bleibt die Ar-
beit mit straffälligen Frauen zwangsläufig auf der
Strecke, auch wenn sich engagierte Mitarbeite-
rinnen noch so viel Mühe geben. Der gesamte
Justizapparat ist so ausgesprochen männlich or-
ganisiert, ausgerichtet und traditionell gewach-
sen wie kaum ein anderer Bereich, die Bundes-
wehr vielleicht ausgenommen.

Als Konsequenz daraus muß die (Auf)Forde-
rung erwachsen, spezielle Arbeitsgruppen für
straffällige Frauen innerhalb der Gerichts- und
Bewährungshilfe bzw. den Sozialen Diensten der
Justiz einzurichten, wie dies in Lübeck, Berlin
und Bremen der Fall ist. Vordringlich ist dies in
Großstädten und Orten, in deren Nähe sich
Haftanstalten befinden. Für dieses Vorhaben
müssen sich vor allem die Gerichtshelferinnen
und die Bewährungshelferinnen stark machen.

5.2. Öffentlichkeitsarbeit
Sowohl in der Fach- wie in der Medienöffent-

lichkeit ist der Bereich der Frauenstraffälligkeit
unterrepräsentiert, sowohl in der Perspektive der
Täterinnen als auch in der der Opfer. Die Er-
kenntnis, defizitäre Umstände beheben zu müs-
sen, setzt voraus, auf verschiedenen Ebenen den
Weg in die Öffentlichkeit zu gehen.

Öffentlichkeitsarbeit für/mit Straffälligen er-
fordert es dringend, immer wieder den »Finger
auf die Wunde« zu legen. Allzuschnell verküm-
mert diese Darstellung in der Medienwelt als ver-
einzeltes Problem diebischer Hausfrauen oder ei-
niger Drogenprostituierter. Demgegenüber steht
die sensationelle Aufbereitung von Tötungsde-
likten. Hier muß feministische Straffälligenarbeit
sich öffentlich einmischen und umfänglicher,
fachgerechter, aber auch parteilich informieren
und auch zum Sprachrohr der Betroffenen wer-
den. Dies mag in einer Vereinsträgerschaft pres-
serechtlich einfacher sein als in den üblichen
Behördenstrukturen.

In Bremen gelang es im Vergleich zu Berlin
aufgrund der günstigen Ausgangssituation rela-
tiv schnell, eine zweite Ebene der Öffentlichkeit
zu erreichen, nämlich die der feministischen
Verbände, deren Spektrum sich vom Hausfrauen-
bund über Frauenbeauftragte bis zu den Frauen-
häusern bewegte. Gerade diesen Partnerinnen,
die zunächst über die Realität, die notwendigen

Verbesserungsabsichten und die Vorstellungen
zukünftiger Straffälligenarbeit für/mit Frauen in-
formiert wurden, kam im weiteren Verlauf als
feministische Öffentlichkeit ein erheblicher Stel-
lenwert zu. Öffentlichkeitsarbeit bewegte sich in
diesem Zusammenhang als Meinungs-, Gedan-
ken- und Fachaustausch frauenspezifischer Ver-
bände, die unterschiedlich lange Traditionen
aufwiesen und in der öffentlichen Debatte nicht
ignoriert werden konnten. Dabei war es beson-
ders wichtig, daß die MitarbeiterInnen des Straf-
fälligenbereichs auch über andere Arbeitszusam-
menhänge informiert wurden.

Die Gefahr, nach erfolgreichem Etablieren von
Straffälligenarbeit »einen Gang zurückzuschal-
ten«, sollte immer bewußt sein. Gerade in Zeiten
fiskalischer Probleme, Stellenkürzungen und der
Rücknahme sozialpolitischer Aufgaben liegt die
Vermutung nahe, daß die jetzt erlangten Fort-
schritte allzu schnell wieder zurückgenommen
werden. Für noch nicht vorhandene Projekte,
aber auch für die bereits langjährig existenten,
ist heute Öffentlichkeitsarbeit auf sämtlichen
Ebenen notwendiger denn je.

Wir hoffen, daß der vorliegende Artikel bei
den LeserInnen Interesse an unserer Arbeit ge-
weckt hat. Zumal einige Aspekte hier unberück-
sichtigt bleiben mußten, glauben wir, genügend
Anlaß zu weiteren Fragen und/oder kritischen
Anmerkungen gegeben zu haben. Jedenfalls wür-
den wir uns über Reaktionen jeglicher Art freuen.

Anmerkung

1 Der Beitrag wurde im Einvernehmen mit den Auto-
rinnen von der Redaktion gekürzt.
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»Wir können den Krieg gegen das Verbrechen
gewinnen« verkündet William Bratton, ehe-
maliger Polizeichef von New York. Seine
»Zero-Tolerance«-Politik wird als neue
Polizei-Strategie weltweit als Modellfall an-
geboten.
Kriegsstrategien für eine saubere Stadt? Mit
rigiden Polizeimethoden gegen Kriminelle,
Schwarzfahrer und Bettler? New York ein
Modell für Europas Metropolen?
Die Autoren des Bandes beschreiben die
soziale Situatiion in New York, informieren
über den kriminalpolitischen Hintergrund
und analysieren die Folgen des «Wunders
von New York«.
Ihr Fazit: Brattons Ordnungs- und Sicher-
heitspolitik kann kein Vorbild sein. 
Notwendig ist eine Polizeireform, die nicht
auf Einsperrung und Ausgrenzung setzt.

Helmut Ortner/Arno Pilgram/
Heinz Steinert (Hrsg.)
Die Null-Lösung
New Yorker ›Zero-Tolerance‹-Politik – 
das Ende der urbanen Toleranz?
1998, 264 S., brosch., 
29,80 DM, 218,– öS, 27,50 sFr, 
ISBN 3-7890-5373-2
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